
Das Lexikon erschließt das philosophische Werk Immanuel Kants auf der Grundlage
des aktuellen Standes der Kant-Forschung. Die vorliegende Studienausgabe bietet eine
Auswahl der wichtigsten Artikel des umfassenden dreibändigen Kant-Lexikons. Die 
philosophisch besonders relevanten Termini der Philosophie Kants werden ausführlich 
und verständlich erläutert. Das Lexikon richtet sich an fortgeschrittene Studierende 
der Philosophie sowie an alle, die sich näher mit dem Werk Immanuel Kants beschäf-
tigen möchten.
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Deduktion
Kant unterscheidet zwischen einem (auch heute
gebräuchlichen) logischen Deduktionssinn, dem­
gemäß unter Deduktion die „Ableitung (deduc­
tio) eines Urtheils aus dem anderen“ (9:114), und
zwar als ein unmittelbarer oder ein mittelbarer
→Schluss zu verstehen ist, und einem für die Tran­
szendentalphilosophie maßgeblichen (heute je­
doch in Vergessenheit geratenen) juristischen De­
duktionssinn: „Die Rechtslehrer, wenn sie von
Befugnissen und Anmaßungen reden, unterschei­
den in einem Rechtshandel die Frage über das,
was Rechtens ist (quid iuris), von der, die die
Thatsache angeht (quid facti), und indem sie von
beiden Beweis fordern, so nennen sie den ers­
tern, der die Befugniß oder auch den Rechtsan­
spruch darthun soll, die Deduction“ (KrV A84 /
B 116). Dieser juristische Deduktionsbegriff liegt
unmittelbar Kants Schrift Büchernachdruck zu­
grunde, in der eine „Deduction des Rechts des
Verlegers gegen den Nachdrucker“ gegeben wird
(8:79–87; vgl. 6:289f. sowie auch 12:421); er dient
aber vor allem mittelbar als Vorbild des transzen­
dentalphilosophischen Beweisverfahrens einer
Deduktion, die daher auch als „rechtlicher Be­
weis“ (probatio iuris; KrV A 794 / B 822) bezeich­
net und vommathematischen Beweisverfahren
einer Demonstration unterschieden wird (vgl. KrV
A 712–737 / B 740–765). Der deutsche Begriff „De­
duktion“ steht bei Kant ausschließlich für den
juristischen bzw. transzendentalphilosophischen
Deduktionssinn. Der hiervon sachlich zu unter­
scheidende logische Deduktionssinn wird hin­
gegen mit dem lateinischen Begriff „deductio“
bzw. dessen deutscher Übersetzung als „Schluss“
bezeichnet und ist daher nicht Gegenstand die­
ses Artikels (→Schluss). Die sachliche Bedeutung
wie auch die Schwierigkeit des transzendental­
philosophischen Beweisverfahrens einer Deduk­
tion erklären sich daraus, dass dieses jeweils
den entscheidenden Schritt bei der Beantwor­
tung der allgemeinen Aufgabe der Transzenden­
talphilosophie leisten soll, nämlich der Erklärung
der Möglichkeit synthetischer Sätze oder Urtei­
le a priori (vgl. KrV A 733f. / B 761f.; KrV A810 /
B 782; 4:447; 5:46; 5:112f.; 5:288f.; 6:396; 6:249).
Deduktionen finden sich dementsprechend an
zentralen Stellen aller Hauptschriften Kants (vgl.
transzendentale Deduktion der reinenVerstandes­

begriffe, KrV A84–130 / B 116–169; Deduktion der
transzendentalen Ideen der reinen Vernunft, KrV
A669–688 / B 697–716; Deduktion des kategori­
schen Imperativs, 4:453–455, 5:42–50; Deduktion
der Tugendpflicht, 6:395–396; transzendentale
Deduktion des Begriffs des höchsten Guts, 5:113
u. 5:124–132; Deduktion der Idee der Rechtferti­
gung, 6:66–78; Deduktion der reinen ästhetischen
Urteile, 5:279–336 u. 5:244–278; Deduktion des
Begriffs der ursprünglichen Erwerbung, 6:249–252
u. 6:268–270; Deduktion der Erwerbung durch
Vertrag, 6:272f.;, 22:559ff.). Weitere wichtige Stel­
len: KrV AXVI; KrV A 27 / B 43; KrV A65f. / B 91f.;
KrV A80f. / B 106f.; KrV A84 / B 116; KrV A85ff. /
B 117ff.; KrV A94ff. / B 126ff.; KrV B 124–129; KrV
A94 / B 126; KrV A 127; KrV A 128; KrV B 165; KrV
B 168; KrV A 300ff. / B 357ff.; KrV A 336 / B 393; KrV
A667 / B 695f.; KrV A669f. / B 697f.; KrV A669 /
B 697f.; KrV A 724 / B 752; KrV A 727ff. / B 755ff.;
KrV A 733ff. / B 761ff.; KrV A 787ff. / B 815ff.; KrV
A 794 / B 822; KrV A 782 / B 810; KrV A854 / B 882;
4:322; 4:447; 4:454f.; 4:458; 4:661ff.; 5:46ff.; 5:53;
5:93f.; 5:112f.; 5:125f.; 5:133; 5:141; 5:179f.; 5:182;
5:185; 5:216–219; 5:279f.; 5:286–292; 6:74ff.; 6:249ff.;
6:258; 6:260; 6:268ff.; 6:272f.; 6:302; 6:350; 6:395f.;
8:184; 8:221ff.; 8:344; 8:382; 12:421; 20:221–226;
20:230–236; 20:275; 20:320; 21:222ff.; 21:573; 22:356;
22:559.

Philosophische Funktion
Im Rahmen von Kants →Transzendentalphilo­
sophie dienen Deduktionen der Rechtfertigung
und zugleich der Begrenzung jener Ansprüche
der Vernunft, die durch →synthetische Sätze
bzw. Urteile a priori formuliert werden (vgl. KrV
A 733f. / B 761f.; KrV A810 / B 782; 4:447; 5:46;
5:112f.; 5:288f.; 6:396; 6:249). Kant betont insbe­
sondere die maßgebliche Bedeutung der (trans­
zendentalen) Deduktion der Kategorien in der KrV
(vgl. KrV AXVI), gibt jedoch insgesamt nur wenige
Hinweise, wie ihre Verfahrensweise methodolo­
gisch zu verstehen ist. Allerdings wird speziell
die Deduktion der reinen Verstandesbegriffe ana­
log zur Terminologie und zur Gliederung eines
historischen rechtlichen Deduktionsverfahrens
charakterisiert und gestaltet (vgl. Abschnitt 2),
ferner werden philosophische Deduktionen in
der KrV als rechtliche Beweise vom axiomatisch-
demonstrativen Verfahrenmathematischer Bewei­
se unterschieden (vgl. KrV A 712–737 / B 740–765;
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vgl. auch Abschnitt 1.1). Da Deduktionen der Si­
cherung der diskursiven synthetischen Grund­
sätze a priori in der Philosophie dienen, ergibt
sich ferner, dass ihr Beweisverfahren auch nicht
im Sinne des logischen Schließens im Ausgang
von gegebenen Prämissen bzw. Grundsätzen zu
verstehen ist (vgl. KrV A 300–302 / B 357–359; vgl.
auch Abschnitt 1.2). Kant verwendet den Begriff
der Deduktion überwiegend synonym zum Be­
griff der transzendentalen Deduktion; beide sind
vomBegriff einer empirischenDeduktion zu unter­
scheiden, die lediglich den Gebrauch bzw. Besitz
synthetischer Sätze a priori bzw. der sie ermögli­
chenden Prinzipien illustriert, ihn jedoch nicht
rechtfertigt und daher auch nicht im eigentlichen
Sinne als Deduktion zu verstehen ist (vgl. KrV
A85ff. / B 118ff.).

Transzendentale Deduktionen bzw. Beweise
haben zu zeigen, dass synthetische Sätze a priori
ihre Gegenstände als Beweisgründe selbst ermög­
lichen (vgl. KrV A92f. / B 124f.; KrV A 737 / B 765).
Dies betrifft im Rahmen der Erkenntnistheorie die
Erfahrung, deren Möglichkeit einerseits konstitu­
tiv bzw. objektiv – nämlich in Bezug auf die Gegen­
stände der Erfahrung im allgemeinen – durch die
transzendentale Deduktion der reinenVerstandes­
begriffe nachgewiesen wird (vgl. KrV A84–130 /
B 116–169). Die Möglichkeit der Erfahrung wird
andererseits subjektiv oder regulativ – nämlich
in Bezug auf die wissenschaftlich-systematische
Erforschung der besonderen, empirischen Eigen­
schaften der Gegenstände der Erfahrung – durch
die transzendentale Deduktion der Ideen der rei­
nen Vernunft nachgewiesen (vgl. KrV A 669–688 /
B 697–716). Analog hierzu zeigt die transzendenta­
le Deduktion des Prinzips einer objektiven Zweck­
mäßigkeit der Natur für die Erkenntniskräfte in
der KU, dass dieses Prinzip regulativ der Mög­
lichkeit einer systematischen Erkenntnis der be­
sonderen (empirischen) Formen und Gesetze der
Natur zugrunde liegt (vgl. 5:179–185). Die transzen­
dentale Deduktion des Prinzips einer subjektiven
Zweckmäßigkeit der Natur für die Erkenntniskräf­
te weist hingegen nach, dass dieses konstitutiv für
die Möglichkeit des (subjektiven) Gefühls eines in­
teresselosen Wohlgefallens am Schönen (und am
Erhabenen) ist, das jedermann mit Notwendigkeit
angesonnen wird (vgl. 5:279–336; 5:244–278).

Im Rahmen der praktischen Philosophie gilt
wiederum (in der KpV), dass der oberste Grund­

satz der praktischen Philosophie als kategorischer
Imperativ keiner transzendentalen Deduktion fä­
hig ist, sondern als (einziges) Faktumder Vernunft
für sich selbst feststehe (vgl. 5:42–50). Die kon­
stitutive Funktion der Idee der Freiheit für den
kategorischen Imperativ bzw. dasmoralischeHan­
deln kann nämlich in keiner Weise ihrer Möglich­
keit nach theoretisch begreiflich gemacht werden
(in der GMS formuliert Kant dies noch nicht ein­
deutig, vgl. 4:453–455). Umgekehrt erfährt jedoch
die Idee der Freiheit aus dem Bewusstsein des
kategorischen Sollens eine Rechtfertigung bzw.
Deduktion, wenn auch nur im erkenntnistheo­
retisch schwächeren Sinne einer Beglaubigung
(„Creditiv“, 5:48) ihrer Möglichkeit und Wirklich­
keit, und zwar als eines regulativen Prinzips für
moralische Handlungen (vgl. 5:404). In diesem
Sinne beruht insbesondere die Möglichkeit des
höchsten Guts – des praktisch-notwendigen Ziels
eines durch den kategorischen Imperativ mora­
lisch bestimmten Willens – auf dem subjektiv not­
wendigen Vernunftglauben an die Ideen von Gott,
Freiheit und Unsterblichkeit, ohne dass diese kon­
stitutiv bzw. ihrer objektiven Notwendigkeit nach
erklärt werden können (vgl. 5:113; 5:124–132). Im
gleichen sachlichen Zusammenhang beruht die
Idee der Rechtfertigung des von einer bösen zur
guten Gesinnung gelangten Menschen durch die
Gnade Gottes auf der reinen Gesinnung bzw. dem
intelligiblen Wesen des Menschen, das den Wech­
sel von der bösen zur guten Gesinnung als einen
zusammenhängenden und fortlaufenden morali­
schen Akt zu verstehen erlaubt (vgl. 6:74ff.). Die
Möglichkeit des Eigentums wird durch eine trans­
zendentale Deduktion des Begriffs der ursprüngli­
chen Erwerbung nachgewiesen (vgl. 6:268–270),
die Möglichkeit des vermittelten Erwerbs von Ei­
gentum durch eine transzendentale Deduktion
der Erwerbung durch Vertrag (vgl. 6:272f.). Ferner
führt Kant eine eigene naturrechtliche Deduktion
des Rechts des Eigentümers gegen den Nachdru­
cker (vgl. 8:79–87).

1 Deduktionen in der transzendentalen
Methodenlehre der KrV

1.1 In der transzendentalen Methodenlehre der
KrV unterscheidet Kant diemathematischeMetho­
de einer „Construction der Begriffe“ (KrV A 724 /
B 752) von der philosophischen Methode einer
„Vernunfterkenntniß aus Begriffen“ (KrV A 724 /
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B 752). Die Mathematik benützt demnach Defini­
tionen, Axiome und Demonstrationen, während
die Philosophie Expositionen, Grundsätze und
Deduktionen gebraucht. Der Unterschied erklärt
sich aus dem unterschiedlichen Verhältnis, das in
Mathematik und Philosophie zwischen →Begriff
und →Anschauung besteht: während die Mathe­
matik ihre Gegenstände in der reinen Anschauung
konstruieren kann – und daher vollständige Defi­
nitionen (vgl. KrV A 727ff. / B 755ff.) und intuitiv
evidente Axiome, d. h. unmittelbar gewisse syn­
thetische Grundsätze (vgl. KrV A 732ff. / B 760ff.)
besitzt, die wiederum demonstrativ geführte Be­
weise ermöglichen (vgl. KrV A 734ff. / B 762ff.) –,
ist die theoretische philosophische Erkenntnis auf
anschaulich gegebene Gegenstände angewiesen,
deren Merkmale begrifflich nicht vollständig defi­
niert, sondern, im Falle empirischer Begriffe, nur
näherungsweise expliziert (vgl. KrV A 727 / B 755f.)
oder aber, im Falle reiner Begriffe, exponiert (vgl.
KrV A 729ff. / B 757ff.) werden können. Die begriff-
liche Synthesis eines Grundsatzes a priori (des
Verstandes) bedarf einer vermittelnden und den
Gegenstandsbezug ermöglichenden Anschauung.
Da diese in der philosophischen Erkenntnis nicht
mathematisch konstruiert werden und auch nicht
empirisch gegeben sein kann, ist die Möglichkeit
eines Bezuges von Begriffen a priori auf Gegen­
stände der Anschauung nicht intuitiv bzw. evi­
dent, so dass die diesbezüglichen diskursiven
Beweise in der Philosophie nicht demonstrativ
geführt werden können, sondern abstrakt bzw.
akroamatisch sind: „Die Philosophie hat also kei­
ne Axiomen und darf niemals ihre Grundsätze
a priori so schlechthin gebieten, sondern muß
sich dazu bequemen, ihre Befugniß wegen dersel­
ben durch gründliche Deduction zu rechtfertigen“
(KrV A 733f. / B 761f.).
1.2 Die Beweise transzendentaler und syntheti­
scher Sätze a priori erfordern ihremWesen und ih­
rer Möglichkeit nach, dass die Vernunft „die objec­
tive Gültigkeit der Begriffe und dieMöglichkeit der
Synthesis derselben a priori darthun muß“ (KrV
A 782 / B 810). Dabei gilt, „daß zu jedem transscen­
dentalen Satze nur ein einziger Beweis gefun­
den werden könne“ (KrV A 787 / B 815), weil jeder
transzendentale Satz nur von einem Begriff aus­
geht und die „synthetische Bedingung der Mög­
lichkeit des Gegenstandes nach diesem Begriffe“
aussagt (KrV A 787 / B 815). Ferner müssen trans­

zendentale Beweise immer direkt (ostensiv) ge­
führt werden, niemals aber indirekt (apagogisch),
da apagogische Beweise „nicht Begreiflichkeit der
Wahrheit in Ansehung des Zusammenhanges mit
den Gründen ihrer Möglichkeit hervorbringen“
(KrV A 789 / B 817). Daher gilt: „Ein jeder muß sei­
ne Sache vermittelst eines durch transscendentale
Deduction der Beweisgründe geführten rechtli­
chen Beweises, d. i., direct, führen“ (KrV A 794 /
B 822). Die Aufgabe der Sicherung der Beweisgrün­
de synthetischer Sätze a priori erklärt auch, dass
der Beweis durch eine Deduktion nicht auf einem
Vernunftschluss (d. h. auf einer Deduktion im logi­
schen Sinne) beruht. Ein Vernunftschluss ist „eine
Form der Ableitung einer Erkenntniß aus einem
Princip“, indemderObersatz einenBegriff enthält,
„der da macht, daß alles, was unter der Bedin­
gung desselben subsumirt wird, aus ihm nach
einem Princip erkannt wird“ (KrV A 300 / B 357).
Als allgemeine Sätze können zwar auch die (syn­
thetischen) Grundsätze des reinen Verstandes als
Obersätze in Vernunftschlüssen dienen und in die­
sem Sinne Prinzipien genannt werden. Die Grund­
sätze des reinen Verstandes sind jedoch „an sich
selbst ihrem Ursprunge nach“ keine Prinzipien
bzw. Erkenntnisse aus Begriffen, sondern beruhen
vielmehr auf der eigens zu beweisenden Funktion,
Bedingungen einer möglichen Erfahrung (bzw.
Konstruktionsprinzipien reiner Anschauungen in
der Mathematik) zu sein (KrV A 300f. / B 357). Die
synthetische Verstandeserkenntnis beruht daher
„an sich selbst [. . . ] nicht auf bloßem Denken“
und enthält kein „Allgemeines nach Begriffen“ in
sich (KrV A 302 / B 359).

2 Deduktion als (historischer) rechtlicher Beweis
2.1 Das für Kants Deduktionsbegriff insgesamt
wichtige juristische Begründungsverfahren (vgl.
KrVA 84 / B 116) dient der Rechtfertigung erworbe­
ner Eigentumsansprüche. Zu diesem Zweck muss
einerseits die Erwerbshandlung, die einen →Be­
sitz begründet, ermittelt werden (quid facti) und
andererseits ihre Rechtmäßigkeit, die allererst
einen Anspruch auf Eigentum ermöglicht, geprüft
werden (quid iuris). Hierbei sind zwei Modi des
Erwerbs zuunterscheiden. Der vermittelte oder ab­
geleitete Erwerb (acquisitio derivativa) setzt einen
rechtmäßigen Voreigentümer voraus, während
der ursprüngliche Erwerb (acquisitio originaria)
die Möglichkeit des Erwerbs von Eigentum über­
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haupt begründet. In der juristischen Praxis gilt
nun, dass „in der Reihe der von einander ihr Recht
ableitenden sich dünkenden Eigenthümer den
schlechthin ersten (Stammeigenthümer) auszufin­
den mehrentheils unmöglich ist“ (6:302). Daher
wird der „Rechtsgrund[] (titulus)“ (6:260) einer
strittigenErwerbungdurch „dieÜbereinstimmung
mit den formalen Bedingungen der Erwerbung
[. . . ] zu Ersetzung der materiellen Gründe (welche
die Ableitung von dem Seinen eines vorhergehen­
den prätendirenden Eigenthümers begründen)
als hinreichend postulirt“ (6:302). Dies geschieht
auch im Rahmen der historischen Deduktions­
schriften, die Kant als Vorbild für den formalen
Aufbau insbesondere der transzendentalen De­
duktion der reinen Verstandesbegriffe gedient ha­
ben–und zwar unterNachweis der formalenRege­
lungen des positiven Rechts (z. B. durch Verträge,
Urkunden) im Rückgang auf einen von allen Par­
teien als unstrittig anerkannten Voreigentümer.
2.2 Historische Deduktionsschriften stellten
Rechtsgutachten dar, in denen vor allem strittige
Territorialansprüche der Länder behandelt wur­
den, die vor demdamaligen Reichskammergericht
verhandelt wurden (vgl. 6:350; 8:344; 8:382; Hen­
rich, Kant’s Notion of a Deduction, S. 32f.; Seeberg,
Ursprung, S. 197–204). Kant orientierte sich bei
der formalen Gestaltung der transzendentalen
Deduktion der Kategorien an den Ratschlägen,
die Johann Stephan Pütter in einer deduktions­
methodologischen Schrift erteilt (vgl. Pütter, An­
leitung, S. 83–96). Deduktionen sollen demnach
übersichtlich in Paragraphen und Abschnitte ge­
gliedert und nicht zu umfangreich sein, sie haben
zunächst einen kurzen „Vorbericht“ zu geben, an
den sich eine genealogische „Stammtafel“ der
beteiligten Personen anschließt, die wiederum als
„Leitfaden“ für die weitere Darstellung dient (Püt­
ter, Anleitung, S. 83–96). Nach einer „Geschichts-
Erzählung“ (species facti), in der die Umstände
des Streitfalles erläutert werden, ist die „Hauptfra­
ge“ (status controversiae) zu erörtern und zuletzt
eine summarische Zusammenfassung zu geben
(Pütter, Anleitung, S. 83–96). Analog handelt das
erste Hauptstück des ersten Buches der transzen­
dentalen Analytik der KrV „Von dem Leitfaden
der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe“
(KrV A66 / B 91) und sucht, analog zur Ableitung
einer genealogischen Stammtafel, die reinen Ver­
standesbegriffe systematisch nach einem Prinzip

auf, um sie in der „Tafel der Kategorien“ (KrV
A80 / B 106) darzustellen, die selbst „Stammbe­
griffe des reinen Verstandes“ (KrV A81 / B 107)
genannt werden. Die knappe Darstellung der bis­
herigen Verhandlungen über das Thema, nämlich
die Thesen von John Locke und David Hume über
den Ursprung der gegenständlichen Erkenntnis
a priori, die sich im zweiten Hauptstück unter
dem Titel „Übergang zur transscendentalen De­
duction der Kategorien“ (KrV B 124–129) finden,
lassen sich als Geschichtserzählung (species facti)
lesen, der ganze Abschnitt auch als Darlegung
des Hauptstreitpunktes, in dem das „Principium“
(KrV A94 / B 126) der Kategoriendeduktion be­
nannt wird, nämlich dass die Kategorien als Be­
dingungen a priori der Möglichkeit der Erfahrung
erkannt werden müssen. Die Kategoriendedukti­
on, also die Erörterung der Hauptfrage, schließt in
der ersten Auflage mit einer „Summarische[n] Vor­
stellung der Richtigkeit und einzigen Möglichkeit
dieser Deduction der reinen Verstandesbegriffe“
(KrV A 128), die Deduktion der zweiten Auflage
mit einem „Resultat dieser Deduction der Verstan­
desbegriffe“ (KrV B 165) der ein Appendix mit der
Überschrift „Kurzer Begriff dieser Deduktion“ (KrV
B 168) angeschlossen ist. Die Kategoriendedukti­
on selbst ist in kurze Paragraphen bzw. Abschnitte
gegliedert und in verhältnismäßig kurzen, parat­
aktischen Perioden geschrieben.

Die für die historischen Deduktionsschriften
maßgebliche Deduktion des vermittelten Erwerbs
setzt jedoch die Rechtmäßigkeit des ursprünglich
erworbenen Eigentums überhaupt voraus. Die
prinzipielle Rechtfertigung der Möglichkeit, Ei­
gentum zu erwerben, wird daher im Rahmen des
Naturrechts durch eine Deduktion der ursprüng­
lichen Erwerbung nachgewiesen (die historisch
gesehen mit der Rechtfertigung des Eigentums­
erwerbs durch Arbeit konkurrierte, vgl. 6:268f.).
Diese Deduktion, zu der Kant eine eigene Fassung
entwickelt hat (vgl. 6:249ff., 6:268ff.), kann sich
nicht auf die Regelungen des positiven Rechts be­
rufen, sondernmuss vielmehr die Rechtmäßigkeit
formaler Regelungen des Erwerbs im Allgemeinen
begründen. Damit entspricht sie in ihrer Funkti­
on den transzendentalen Deduktionen, welche
die Möglichkeit →synthetischer Urteile a priori
rechtfertigen sollen – und zwar (in Bezug auf die
reinen Verstandesbegriffe) als Voraussetzung des
(vermittelten) Erwerbs empirischer Erkenntnis.
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Dementsprechend bezeichnet Kant die Kategori­
en und die Anschauungsformen von Raum und
Zeit, unter explizitem Rekurs auf die „Lehrer des
Naturrechts“, als „ursprünglich erworben“ (8:221;
vgl. 8:222f.).

Interpretationslage
Kants Deduktionen sind insgesamt auf das Vorbild
eines juristischen Rechtfertigungsverfahrens be­
zogen, das die Gültigkeit erworbener rechtlicher
Ansprüche im Rückgang auf ihren Erwerbsakt zu
prüfen hat. Dieter Henrich hat in diesem Zusam­
menhang erstmals darauf aufmerksam gemacht,
dass die in Abschnitt 2.2 erwähnten historischen
Deduktionsschriften, die Kants Zeitgenossen noch
vertraut gewesen sein müssen, nachweislich als
formale Vorlage für die Deduktion der reinen Ver­
standesbegriffe gedient hat (vgl. Henrich, Kant’s
Notion of a Deduction). Für das inhaltliche Ver­
ständnis einer (transzendentalen) Deduktion ist
jedoch insbesondere die naturrechtliche Lehre
eines ursprünglichen Erwerbs von Eigentum re­
levant (vgl. Oberhausen, Das neue Apriori). Eine
Deduktion im Kontext der Transzendentalphilo­
sophie hat daher als rechtlicher Beweis den Ur­
sprung von (synthetischen) Erkenntnisansprü­
chen a priori im Verstand oder in der Vernunft
aufzuweisen, und zwar als einen ursprünglichen
Erwerbsakt, dessen Rechtmäßigkeit und dessen
Geltungsumfang eigens zu prüfen ist. Vor diesem
Hintergrund gibt Henrich eine Interpretation des
Versuchs einer Deduktion des kategorischen Im­
perativs in der GMS (vgl. Henrich, Deduktion des
Sittengesetzes).

Eine Interpretation von Kants Deduktion des
ursprünglichen Erwerbs von Eigentum im Blick
auf die Methodologie der transzendentalen De­
duktion der reinen Verstandesbegriffe gibt See­
berg (vgl. Seeberg, Ursprung, S. 213–266). Dem­
nach besteht die methodologische Besonderheit
von Kants Erklärung der Möglichkeit des Eigen­
tums durch einen ursprünglichen Erwerb (der
Aneignung eines herrenlosen Guts bzw. eines al­
len gehörenden Bodens) darin, dass dieser Akt –
seiner intentionalen Bedeutung nach – nicht äu­
ßerlich bzw. empirisch anhand vorauszusetzender
positiv-rechtlicher Regelungen des vermittelten
Erwerbs klassifiziert werden kann. Vielmehr er­
fordert der ursprüngliche Erwerbsakt in seinem
Vollzug selbst das implizite Bewusstsein einer

allgemeinen Regel oder Funktion, die als Titel
oder Rechtsgrund der konkreten (ursprünglichen)
Besitznahme einer einzelnen Sache so zugrun­
de liegt, dass dieser Akt vom Subjekt nicht nur
als einzelne (empirische) Besitznahme, sondern
zugleich als Erwerb eines allgemein geltenden,
intersubjektiv verbindlichen Anspruchs auf Ei­
gentum verstanden werden kann.

Eine Deduktion im allgemeinen expliziert
demnach – und zwar im Rahmen des Projekts
einer systematisch angelegten philosophischen
Selbstkritik der Vernunft – synthetische Regeln
oder Funktionen a priori als solche, die den Er­
werb allgemein gültiger Erkenntnisansprüche er­
möglichen, indem sie notwendigerweise dem be­
wussten und spontanen bzw. ursprünglichen Voll­
zug einzelner Urteilsakte zugrunde liegen und
es damit erlauben, um die Bedeutung dieser Ak­
te im allgemeinen und zugleich in Abgrenzung
zu anderen allgemeinen Urteilsarten zu wissen.
Eine Deduktion dient daher nicht der physiologi­
schen Ableitung dieser Regeln – weder empirisch,
durch Verweis auf vermeintlich basale psychologi­
sche Erfahrungstatsachen (John Locke) oder auch
bloße Gewohnheiten bzw. Assoziationsmechanis­
men (David Hume), noch rational, durch Verweis
auf vermeintlich angeborene logische oder me­
taphysische Prinzipien oder Ideen (Leibniz; vgl.
hierzu KrV B 326ff.; 7:143) – sondern ermittelt und
prüft (expliziert) vielmehr das bereits bestehende
bzw. beanspruchte implizite bzw. reflexive Wis­
sen des Subjekts um solche Regeln (bzw. Rechts­
gründe) auf dessen ermöglichende Funktion für
das Bewusstsein des Erwerbs allgemein gelten­
der Ansprüche hin (vgl. Henrich, Kant’s Notion
of a Deduction, S. 40–46; vgl. auch KrV A 260f. /
B 316f.). Dabei klärt sie zugleich im Blick auf den
systematischen Zusammenhang eines Ganzen der
Vernunft den Umfang und die Grenzen der durch
diese Funktionen ermöglichten besonderen Er­
kenntnisansprüche (vgl. KrV A 238 / B 297).
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Ulrich Seeberg

Deduktion,
transzendentale
Eine generelle Definition von transzendentaler De­
duktion hat Kant nicht gegeben. Allgemein lässt
sich unter diesem Begriff aber ein Beweis der ob­
jektiven Gültigkeit von Begriffen bzw. Prinzipen
aufgrund von apriorischen Erkenntnisbedingun­
gen aus reiner Vernunft verstehen. Zentral ist der
Begriff ‚transzendentale Deduktion‘ in der theore­
tischen Philosophie. Dort definiert Kant ihn spezi­
fisch als die „Erklärung der Art, wie sich Begriffe
a priori auf Gegenstände beziehen können“ (KrV
A85 / B 117), indem gezeigt wird, wie „subjective
Bedingungen des Denkens [. . . ] objective Gültigkeit
haben, d. i. Bedingungen der Möglichkeit aller Er­
kenntniß der Gegenstände abgeben“ (KrV A89f. /
B 122). Zu unterscheiden ist die transzendentale
Deduktion zumeinen vonder „empirischenDeduc­
tion, welche die Art anzeigt, wie ein Begriff durch
Erfahrung und Reflexion über dieselbe erworben
worden“ (KrV A85 / B 117), sowie zum anderen
von der „metaphysischen Deduction“, die den „Ur­
sprung der Kategorien a priori überhaupt durch ih­
re völlige Zusammentreffung mit den allgemeinen
logischen Functionen des Denkens“ nachweist
(KrV B 159). Obwohl Kant in der theoretischen
Philosophie zumeist von der transzendentalen
Deduktion der reinen Verstandesbegriffe bzw. Ka­
tegorien spricht, verwendet er diesen Terminus
auch für den Beweis der objektiven Gültigkeit von
Raum und Zeit (vgl. KrV A87–89 / B 119–122) und
führt in der KU eine transzendentale Deduktion
des Prinzips der →Zweckmäßigkeit durch (vgl.
5:182ff.). In der praktischen Philosophie findet
sich zudem die Rede von einer transzendentalen

Deduktion des →höchsten Guts (vgl. 5:112f.) so­
wie der Rechtsverbindlichkeit von Verträgen (vgl.
6:272f.). Weitere wichtige Stellen: KrV A84–130 /
B 116–169; KrV A 336 / B 393; KrV A669f. / B 697f.;
4:285; 5:289ff.

Philosophische Funktion
1 Das Sachproblem der transzendentalen
Deduktion

Das Sachproblem der transzendentalen Deduk­
tion läßt sich in Kants philosophischer Entwick­
lung bis in die 1770er Jahre zurückverfolgen. Auf­
schlussreich ist der berühmte Brief an Marcus
Herz vom 21. Februar 1772, in dem Kant nicht nur
das baldige Erscheinen einer „Critick der reinen
Vernunft“ (10:132) ankündigt, sondern bereits der
Sache nach das Grundproblem der transzenden­
talen Deduktion der reinen Verstandesbegriffe
formuliert: Auf „welchem Grunde beruhet die Be­
ziehung desienigen, was man in uns Vorstellung
nennt, auf den Gegenstand?“ (10:130). Ähnlich
wie später in der KrV unterscheidet er dabei zwi­
schen der empirischen Rechtfertigung des Gegen­
standsbezugs von Vorstellungen durch sinnliche
Affektion und seiner Rechtfertigung a priori durch
„reine Verstandesbegriffe“, die „nicht von den
Empfindungen der Sinne abstrahirt seyn [müs­
sen], noch die Empfänglichkeit der Vorstellungen
durch Sinne ausdrücken, sondern in der Natur
der Seele [. . . ] ihre Qvellen haben“ (10:130). Da­
bei weist Kant ausdrücklich darauf hin, sich zwei
Jahre zuvor in De mundi über das Problem des
Gegenstandsbezugs a priori noch nicht im Klaren
gewesen zu sein. Reflexionen der 1770er Jahre (vgl.
17:614ff.; 17:643ff.) lässt sich sodann entnehmen,
wie Kant sich die Problemstellung der transzen­
dentalen Deduktion (reiner Verstandesbegriffe)
bis zum Erscheinen der KrV erarbeitet und wel­
che Lösungsansätze er erprobt hat (vgl. Carl, Der
schweigende Kant).

2 Die transzendentale Deduktion in der KrV
2.1 Eine transzendentale Deduktion wird von
Kant erstmals in der KrV durchgeführt, und zwar
zum einen von reinen Verstandesbegriffen sowie
zum anderen – wenn auch in indirekter Redewei­
se – von →Raum und →Zeit. Im Anschluss an
die Aufstellung von Urteils- und Kategorientafel
muss gezeigt werden, dass reine Verstandesbe­
griffe oder →Kategorien als „Begriffe von einem
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Gegenstande überhaupt“ (KrV B 128) objektive
Gültigkeit besitzen, das heißt sich a priori auf Ge­
genstände beziehen und somit tatsächlich von der
Welt handeln. Die Funktion dieses Beweises über­
nimmt die transzendentale Deduktion, ein Termi­
nus, den Kant offenbar dem neuzeitlichen juridi­
schen Sprachgebrauch entlehnt (→Deduktion).
Die „Principien einer transscendentalen Deduc­
tion überhaupt“ (KrV A84 / B 116) werden dabei
wie folgt festgelegt: Zunächst muss der Beweis­
grund einer transzendentalen Deduktion unab­
hängig von Erfahrung sein, da der apriorische
Gegenstandsbezug reiner Verstandesbegriffe we­
der empirisch noch physiologisch gerechtfertigt
werden kann (vgl. KrV A85–87 / B 117–119). Des
Weiteren ist eine transzendentale Deduktion „un­
umgänglich nothwendig“ (KrV A87 / B 119), da in
Kategorien die „Bedingungen“ nicht analytisch
enthalten sind, „unter denen Gegenstände in der
Anschauung gegeben werden“ (KrV A89 / B 122).
Denn weil die Anschauung unabhängig vom Be­
griff ist, könnten uns „Gegenstände erscheinen“,
die sich nicht auf die Regeln unseres Denkens
beziehen, so dass der „Verstand sie den Bedingun­
gen seiner Einheit gar nicht gemäß fände, und
alles so in Verwirrung läge, daß z. B. in der Rei­
henfolge der Erscheinungen sich nichts darböte,
was eine Regel der Synthesis an die Hand gäbe“
(KrV A 89f. / B 122f.). Da sich nun aber gezeigt hat,
dass alle Gegenstände einer uns möglichen Er­
fahrung a priori den „formalen Bedingungen der
Sinnlichkeit“ (Raum und Zeit) unterstehen, für
uns aber nichts „Object der Erfahrung“ sein kann,
sofern es nicht auch durch „Begriffe a priori“ ge­
dacht wird, so muss „alle empirische Erkenntniß
der Gegenstände solchen Begriffen nothwendiger
Weise gemäß“ sein (KrV A93 / B 125f.). Daraus er­
gibt sich das „Principium“ der transzendentalen
Deduktion „aller Begriffe a priori“: „daß sie als Be­
dingungen a priori der Möglichkeit der Erfahrung
erkannt werden müssen“ (KrV A94 / B 126).
2.2 Eine transzendentale Deduktion von Raum
und Zeit als Formen der Sinnlichkeit ist nicht ei­
gens zu führen, da ihre „objective Gültigkeit“ in
der transzendentalen Ästhetik direkt bewiesen
wurde (KrV A87 / B 119f.). Denn die Theorie der
reinen Sinnlichkeit zeigt bereits als solche, „wie
diese als Erkenntnisse a priori sich gleichwohl
auf Gegenstände nothwendig beziehen müssen“;
schließlich haben sich Raum und Zeit als die „Be­

dingung der Möglichkeit der Gegenstände als Er­
scheinungen“ erwiesen, so dass uns Gegenstände
nur in Raum und Zeit gegeben werden, andern­
falls könnten sie nicht „Gegenstände für uns sein“
(KrV A89f. / B 121ff.). Dass Raum und Zeit a priori
objektive Gültigkeit besitzen und sich notwendig
auf Gegenstände einer uns möglichen Erfahrung
beziehen, ist folglich analytisch in dem Nach­
weis enthalten, dass sie die reinen Formen un­
serer Sinnlichkeit sind; darin besteht ihre trans­
zendentale Deduktion. Allerdings bedeutet die
transzendentale Deduktion von Raum und Zeit
nicht zugleich einen Rechtfertigungsbeweis für
→Geometrie bzw. →Mathematik, da sie Gültigkeit
besitzen auch unabhängig von der Tatsache der
Existenz empirischer Gegenstände (vgl. KrV A 87 /
B 120; 4:285).

3 Die transzendentale Deduktion in der KpV, KU
und MSR

3.1 Obwohl Kant eine transzendentale Dedukti­
on des Sittengesetzes aus theoretischen Gründen
als unmöglich erachtet (vgl. Baum, Die transzen­
dentale Deduktion, S. 184ff., 197ff.), spricht er in
der KpV doch von der transzendentalen Deduk­
tion des höchsten Guts (vgl. 5:113). Eine solche
Deduktion ist deshalb erforderlich, weil Glückse­
ligkeit und Sittlichkeit nach Kant „verschiedene
Elemente des höchsten Guts sind“ (5:112) und in
ihm nicht als analytisch, sondern als synthetisch
verbunden erkannt werdenmüssen, und zwar aus
praktisch notwendigen Gründen a priori. Daraus
folge: „Es ist a priori (moralisch) nothwendig, das
höchste Gut durch Freiheit des Willens hervorzu­
bringen“ (5:113). Im dritten Abschnitt der GMS, der
der Sache nach ein gleichgelagertes Problem be­
trifft, spricht Kant lediglich unspezifisch von der
„Deductiondes Begriffs der Freiheit“ (4:447) sowie
des „obersten Princips der Moralität“ (4:463).
3.2 In der KU bestimmt Kant die „Zweckmäßig­
keit der Natur (in der Mannigfaltigkeit ihrer em­
pirischen Gesetze)“ als ein „transscendentales
Princip“ der reflektierenden, das Allgemeine auf­
suchenden →Urteilskraft (5:181). Die „Zweckmä­
ßigkeit der Natur“ ist nicht ontologisch zu verste­
hen, sondern als notwendiges subjektives Prinzip
„für unser Erkenntnißvermögen“ und „bedarf also
auch einer transscendentalen Deduction“ (5:182).
Denn um die „Einheit der Erfahrung“ in ihrem
systematischen Zusammenhang für unsere Er­
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kenntnis zu gewährleisten, „muß die Urtheilskraft
für ihren eigenen Gebrauch es als Princip a prio­
ri annehmen, daß das für die menschliche Ein­
sicht Zufällige in den besonderen (empirischen)
Naturgesetzen dennoch eine für uns zwar nicht
zu ergründende, aber doch denkbare gesetzliche
Einheit in der Verbindung ihres Mannigfaltigen
zu einer an sich möglichen Erfahrung enthalte“
(5:183f.). Diese notwendige Annahme bringt die
„Zweckmäßigkeit der Natur“ als subjektives Prin­
zip a priori für unser Erkenntnisvermögen zum
Ausdruck (5:184; vgl. Düsing, Teleologie, S. 51ff.;
Baum, Die transzendentale Deduktion, S. 161ff.;
Horstmann,Why must there).
3.3 In derMSR assoziiert Kant den Begriff der
„transscendentale[n] Deduction“ mit der „Erwer­
bung durch Vertrag“ (6:272). Da ein solcher Ver­
trag nach Kant den zeitgleich „vereinigten Willen“
der beteiligten Parteien erforderlich macht, im
Vertragsschluss aber „Versprechen“ und „Anneh­
mung“ immermit zeitlichemAbstand aufeinander
folgen, so kann eine Partei in der „Zwischenzeit“
(6:272f.) ihren Vertragsentschluss stets revidieren.
Um dieses Problem zu lösen, soll eine „transscen­
dentale Deduction des Begriffs der Erwerbung
durch Vertrag“ geführt werden aufgrund der Vor­
stellung, dass das Rechtsverhältnis in Wirklich­
keit „rein intellectuell“ ist und damit von allen
empirischen Bedingungen absieht (6:272f.).
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Denken
Denken ist „das Erkenntnis durch Begriffe“ (KrV
A69 / B 94). Es steht dem Anschauen gegenüber.
Da zur Erkenntnis im vollständigen Sinne jedoch
Anschauungen nötig sind, bildet das Denken nur
die begrifflich bestimmende Seite der Erkenntnis.
Von der vollständigen Erkenntnis ist es deshalb
unterschieden: „Sich einen Gegenstand denken,
und einen Gegenstand erkennen, ist [. . . ] nicht
einerlei“ (KrV B 146). Beide Aussagen zusammen
ergeben: Denken ist die begriffliche Bestimmung
eines Gegenstandes, die auch ohne Anschauung
stattfinden kann und also nicht notwendigerweise
ein Erkennen darstellen muss. Weitere wichtige
Stellen: KrV A 50 /B 74ff.; KrV A67 / B 92ff.; KrV
B 129ff.; KrV A 235 / B 294ff.; 8:133ff.

Philosophische Funktion
1 Denken und Urteilen
Kant zufolge beruht unsere →Erkenntnis darauf,
dass ein durch →Anschauungen gegebener Ge­
genstand durch →Begriffe gedacht wird (vgl. KrV
A 50 /B 74). Der Begriff des Denkens ist im Rah­
men dieser Konzeption zu verstehen. Er kenn­
zeichnet die nicht-empfangende, spontane Seite
unserer Bestimmung von Gegenständen, die be­
grifflich das Gegebene zumGedachten verarbeitet.
Auf der Ebene der Gemütsvermögen heißt das Ver­
mögen zu denken Verstand.

Den Verstand nennt Kant auch genauer das
„Vermögen zu urtheilen“ (KrV A69 / B 94). Den­
ken heißt folglich Urteilen. Diese Gleichsetzung
ist bereits darin enthalten, dass Denken sich in
Begriffen vollzieht, durch die ein Gegenstand ge­
dacht wird. Denn es gilt: „Von diesen Begriffen
kann nun der Verstand keinen andern Gebrauch
machen, als daß er dadurch urteilt“ (KrV A68 /
B 93). Gegenstände durch Begriffe zu denken läuft
somit darauf hinaus, Urteile über diese Gegen­
stände zu fällen. Urteile aber stellen nicht einfach
die Verbindung zweier Begriffe (Urteilssubjekt
und Urteilsprädikat) dar, sondern eine solche Be­
griffsverbindung, die etwas über Gegenstände
aussagt. In Kants Worten: Urteile haben „objek­
tive Gültigkeit“ (vgl. KrV B 142) – will sagen: Sie
gelten für ein Objekt. Gegenstände durch Begrif­
fe zu denken bedeutet hiernach, die gegebenen
Anschauungen zu einem von einem Objekt han­
delnden Urteil zu verarbeiten. Daher bestimmt
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Möglichkeit von Erkenntnis, bei der jedoch keine
begriffliche Bestimmung vorliegt, ist Gegenstand
des Prinzips a priori der reflektierenden Urteils­
kraft als des Prinzips der „Zweckmäßigkeit der
Natur für unsere Erkenntnißvermögen und ihren
Gebrauch“ (5:182). Schöne Gegenstände sind Dar­
stellungen dieser Zweckmäßigkeit der Natur, die
Kant daher eine „bloße Form der Zweckmäßigkeit
in der Vorstellung, wodurch uns ein Gegenstand
gegeben wird“ (5:221) nennt.

3 Geschmack und Gemeinsinn
Kant beschreibt den Geschmack, der uns erlaubt,
Gegenstände auf der Grundlage von Gefühlen,
aber dennoch allgemeingültig zu beurteilen, auch
als einen „sensus communis“ oder „Gemeinsinn“
(5:237–239; 5:293f.). Als Gemeinsinn betrachtet ist
der Geschmack ein Vermögen, „das, was sinn­
lich gefält, einstimig mit anderen zu wählen“
(15:284; vgl. auch 15:726; 16:137; 16:139; 16:145;
16:151; 16:160). Im Zusammenhangmit seinemVer­
ständnis des Geschmacks als Gemeinsinn stellt
Kant die Frage, „ob [. . . ] Geschmack ein ursprüng­
liches und natürliches, oder nur die Idee von ei­
nem noch zu erwerbenden und künstlichen Ver­
mögen sei“ (5:240).

4 Geschmack und Genie
Vom Geschmack als dem Vermögen der Beurtei­
lung des Schönen unterscheidet Kant das →Ge­
nie. „Genie ist das Talent (Naturgabe), welches
der Kunst die Regel giebt“ (5:307). Um schöne Ge­
genstände richtig beurteilen zu können, ist nur
Geschmack, nicht aber Genie erforderlich (vgl.
5:311). Der Künstler dagegen bedarf, wenn er ein
Kunstwerk schaffen will, sowohl des Genies als
auch des Geschmacks. „Zur schönen Kunst wür­
den also Einbildungskraft, Verstand, Geist und
Geschmack erforderlich sein“ (5:320).

5 Geschmack und Moralität
Das interesselose Wohlgefallen am Schönen ist,
als ein intellektuell gegründetes Gefühl, das zu
teilen von jedem vernünftigen Menschen erwar­
tet werden kann und daher berechtigt, das Ge­
schmacksurteil über das Schöne mit einem An­
spruch auf allgemeine Gültigkeit zu verbinden,
verwandt mit dem ebenfalls intellektuell gegrün­
deten Gefühl der moralischen Achtung vor dem
Sittengesetz: „Cultur des Geschmacks ist Vor­

übung zur Moral“ (15:438). Entsprechend behaup­
tet Kant, „daß ein unmittelbares Interesse an der
Schönheit der Natur zu nehmen (nicht bloß Ge­
schmack haben, um sie zu beurtheilen), jederzeit
ein Kennzeichen einer guten Seele sei“ (5:298).
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Gesellschaft
Unter Gesellschaft versteht Kant gewöhnlich eine
Mehrzahl von einzelnen, gleich freien Personen,
die unter öffentlichen Gesetzen vereinigt sind, de­
ren Befolgung die erfolgreiche Verfolgung eigener
und gemeinsamer Zwecke ermöglicht. Letztere
beruhen in der Regel nicht auf den expliziten In­
tentionen Einzelner, sondern sind zunächst durch
natürliche Umstände und Bedingungen des „un­
vermeidlichen Nebeneinanderseins“ (6:307) ge­
geben. Der einzelne Mensch zeichnet sich durch
seine „ungesellige Geselligkeit“ aus: er hat einen
„Hang [. . . ] in Gesellschaft zu treten, der doch
mit einem durchgängigen Widerstande, welcher
diese Gesellschaft beständig zu trennen droht,
verbunden ist“ (8:20). Diese natürlich gegebenen
inneren und äußeren Umstände des menschli­
chen Zusammenlebens sollen und können in der
Entwicklungsgeschichte der menschlichen Ver­
nunft als Mittel zum Zweck einer willentlich be­
wirkten rechtlichen Gesellschaft dienen, in der
die zunächst willkürlich aufgestellten öffentli­
chen Gesetze einer auf Freiheitsgesetzen aufbau­
enden Rechtsordnung weichen, die die gesamte
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Menschheit umfasst: „[d]er Charakter der Gattung
[. . . ] ist dieser: daß sie, collectiv (als ein Ganzes
des Menschengeschlechts) genommen, eine nach
und neben einander existirende Menge von Per­
sonen ist, die das friedliche Beisammensein nicht
entbehren und dabei dennoch beständig wider­
wärtig zu sein nicht vermeiden können; folglich
durch wechselseitigen Zwang unter von ihnen
selbst ausgehenden Gesetzen zu einer bestän­
dig mit Entzweiung bedrohten aber allgemein
fortschreitenden Coalition in eine weltbürgerli­
che Gesellschaft (cosmopolitismus) sich von der
Natur bestimmt fühlen“ (7:331). Die „ungesellige
Geselligkeit“ (8:20) des Menschen bildet somit die
natürlich gegebene Grundlage zur praktischen
Realisierung, nach äußeren Freiheitsgesetzen, ei­
ner „respublica noumenon“ (7:91), die selbst ei­
ne reine Vernunftidee ist. Weitere wichtige Stel­
len: 5:297; 5:330–334; 5:432; 6:91; 6:101; 6:306–307;
6:326; 6:471; 7:240–241; 7:244; 7:279; 7:282; 7:331;
8:20–22; 8:36–38; 8:114; 8:289.

Philosophische Funktion
1 Kants allgemeiner Gesellschaftsbegriff
Eine Gesellschaft ist für Kant immer etwas „künst­
liches“. Zwar ist der Mensch zur Gesellschaft be­
stimmt, ist aber deswegen trotzdem kein zoon
politikon. Andererseits entstehen Gesellschaften
auch nicht durch einen (hypothetischen) Willens­
akt, wie die Vertragstheorie suggeriert. Vielmehr
sind sie Produkte einer menschengeschichtlichen
Entwicklung, die sich über viele Generationen
zieht. Eine Gesellschaft organisiert und reguliert
das Verhältnis der einzelnen Menschen, die sie
ausmachen, nach Gesetzen oder Regeln. Diese
können formal und Gegenstand einer strikten äu­
ßeren Anwendung sein, wie die Gesetze des äu­
ßeren Zwangs in der bürgerlichen Gesellschaft,
oder sie können aus der freien Willkür ihres Ober­
hauptes entspringen, wie beim Hausherrenrecht
in der häuslichen Gesellschaft, oder aus impli­
ziten Konventionen bestehen, wie bei „Tischge­
sellschaft[en]“ (7:279). In jedem Fall ist das ge­
sellschaftliche Verhältnis zwischen den einzel­
nen Mitgliedern insofern ein künstliches, als es
auf jeweils gegebenen Regeln basiert, denen sich
alle als einander gleich „unterordnen“ (6:101).
Mehr als Achenwall, der für sein Verständnis des
spezifisch rechtlichen Gesellschaftsbegriffes von
Bedeutung ist, verdankt Kants allgemeiner Be­

griff von Gesellschaft dem Einfluss von Rousseau.
Kants Gesellschaftsbeschreibungen fallen aller­
dings wesentlich positiver aus als die Rousse­
aus. Neben Rousseau sind auch Einflüsse von
Adam Smith und anderen schottischen Theore­
tikern des ‚moral sentiment‘ sowie von Hobbes
bemerkbar. Trotz Kants eher unterentwickelter
Konzeption gesellschaftspolitischer Institutionen,
die sich, wie Brandt zeigt (vgl. Politische Institu­
tion), noch sehr am altertümlichen Schema der
„trias politica“ orientiert, ist sein genereller Ge­
sellschaftsbegriff in anderer Hinsicht ein libera­
ler. Dies liegt nicht allein am Grundansatz der
Gleichheit und der Freiheit der Einzelnen: der
Gedanke der Gleichheit aller Menschen ist eine
zur „Errichtung der Gesellschaft nothwendig[e]“
Vorbereitung (8:114), und „die Socialität mit an­
dern [. . . ] setzt Freiheit voraus“ (7:241; vgl. 8:290;
8:349/350). Während bei Rousseau die Freiheit
vor allem in der gesetzgebenden Gleichheit aller
verankert ist – alle sind frei, die gleichberechtigt
gesetzgebend sind – stehen bei Kant Anerken­
nung der Gleichheit Anderer und Anspruch auf
die eigene äußere Freiheit in einer gewissen Span­
nung zueinander. Die äußere Freiheit ist nicht,
wie die innere, die Autonomie des vernünftigen
Willens, sondern sie ist Wahlfreiheit. Als Freiheit
untersteht sie dem allgemeinen Rechtsgesetz (vgl.
6:230), dessen gegenseitige äußere Anerkennung
des äußeren Zwangs bedarf (vgl. 6:232). Besonders
hervorzuheben sind zwei explizit liberale Aspekte
der kantischen Gesellschaftskonzeption: 1. der
der Kultivierung der Neigungen Einzelner in der
Gesellschaft anstelle ihrer Unterdrückung und
2. die Akzentuierung der „wechselseitigen Mit­
theilung“ (6:471) oder Redefreiheit im Gegensatz
zu einer Theorie der direkten politischen Partizi­
pation.

Die Spannung zwischen menschlicher Na­
tur und Vernunft drückt sich in der Dynamik der
ungeselligen Geselligkeit aus: auf der einen Seite
das Bedürfnis, sich Anderen mitzuteilen, auf der
anderen Seite der Hang zumWetteifer und die dar­
aus resultierende „Ehrsucht, Herrschsucht oder
Habsucht“ (8:21). Diese Spannung ist nicht end­
gültig zu eliminieren, sondern soll durch allmäh­
liche gesellschaftliche Entwicklung unter äußere
Freiheitsgesetze gebracht werden. Dies lässt sich
nur durch den Prozess „viele[r] misslungene[r]
Versuche[]“ (8:313) bewerkstelligen. Im Gegen­
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satz zu Rousseau gibt es bei Kant keinen ersten
gesellschaftlichen Fehlstart, der durch einen ge­
zielten Neubeginn ein für allemal überwunden
wird. Oft erinnern Kants Gesellschaftsbeschrei­
bungen, wie Fleischacker (Values behind the Mar­
ket) herausstellt, eher an Adam Smiths ‚invisible
hand‘. Während es bei Smith jedoch mehr um
die Diagnose des Gemeininteresses als unbeab­
sichtigtes Nebenprodukt der Verfolgung verschie­
dener Eigeninteressen geht, ist es bei Kant der
wechselseitige Einfluss aufeinander von natür­
lich gegebenen Neigungen einerseits und vernünf­
tigen Überlegungen andererseits, wodurch der
Fortschritt zur Kultur bewirkt wird. Kultur – die
Herausbildung und Verfeinerung natürlich ge­
gebener Talente – ist nur durch den Antrieb der
Ungeselligkeit innerhalb der Gesellschaft mög­
lich. Ohne Erstere würden „in einem arkadischen
Schäferleben bei vollkommener Eintracht, Ge­
nügsamkeit und Wechselliebe alle Talente auf
ewig in ihren Keimen verborgen bleiben: die Men­
schen, gutartig wie die Schafe, die sie weiden,
würden ihrem Dasein kaum einen größerenWerth
verschaffen, als dieses ihr Hausvieh hat; sie wür­
den das Leere der Schöpfung in Ansehung ihres
Zwecks, als vernünftige Natur, nicht ausfüllen“
(8:21). Nur „die Unvertragsamkeit, [. . . ] die miß­
günstig wetteifernde Eitelkeit, [. . . ] die nicht zu
befriedigende Begierde zum Haben“ (8:21) macht
Kultur möglich, indem das Streben, Anderen vor­
aus zu sein, gerade die Verfeinerung der Talente
bewirkt. Ähnlich verhält es sich auf globaler Ebe­
ne mit dem Erwachen des „Handelsgeists“ aus
anfänglich kriegstreibenden Begegnungen mit
anderen Gesellschaften: „Es ist der Handelsgeist,
der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen
kann, und der früher oder später sich jedes Volks
bemächtigt“ (8:368). Zwar ist auch hier zunächst
das rationale Eigeninteresse ausschlaggebend –
der Handelsgeist verbreitet sich, „weil [. . . ] die
Geldmacht wohl die zuverlässigste sein möchte“
(8:368) –, aber die dadurch ermöglichte Zivili­
sierung zwischengesellschaftlicher Beziehungen
bildet wie bei der Kultivierung individueller Be­
ziehungen die Basis zu möglichen rechtsmora­
lischen gesellschaftlichen Verhältnissen. Wäh­
rend es bei Rousseau mehr um ein Überwinden
der mit dem gesellschaftlichen Zusammenleben
verbundenen Wetteifereien und Eitelkeiten geht,
und während Philosophen des moralischen Ge­

fühls auf eine spontane Selbstregulierung der
Leidenschaften vertrauen, drückt sich bei Kant
der Gedanke des gesellschaftlichen Fortschritts
vor allem in der allmählichen Vernunftregulie­
rung der Neigungen aus, denen dadurch gleich­
zeitig eine gewisse Moral befördernde Funktion
zukommt.

Ein zweiter liberaler Zug in Kants Gesell­
schaftskonzeption kommt in seinem Begriff der
Mitteilbarkeit zum Ausdruck: „Alle Darstellung
seiner eigenen Person oder seiner Kunstmit Ge­
schmack setzt einen gesellschaftlichen Zustand
(sich mitzutheilen) voraus, der nicht immer gesel­
lig (theilnehmend an der Lust Anderer), sondern
im Anfange gemeiniglich barbarisch, ungesellig
und bloß wetteifernd ist“ (7:240). Wohl am be­
kanntesten sind Kants Bemerkungen über den
öffentlichen Gebrauch der Vernunft in Aufklärung,
durch welchen, wie es heißt, „ein Publicum sich
selbst aufkläre“ (8:36). Der Begriff der öffentli­
chen Vernunft ist eine Spezifizierung des mehr
generellen menschlichen Bedürfnisses der „wech­
selseitige[n] Mittheilung“ (6:428). Dieses Bedürf­
nis wird besonders durch allgemeine Gesellig­
keit in Tischgesellschaften befriedigt, gleichzeitig
aber auch wieder kultiviert. Die „Tischgesellschaft
[. . . ] [ist] der moralischen Cultur [. . . ] zuträglich[]“
(7:279), indem sie den Umgang mit Anderen nach
gewissen impliziten Regeln der Höflichkeit för­
dert: „Nur in Gesellschaft kommt es ihm ein, nicht
bloß Mensch, sondern auch nach seiner Art ein
feiner Mensch zu sein“ (5:297). Die Tischgesell­
schaft ist daher der Anfang der Zivilisierung: Man
erlernt in ihr unter anderem auch den Umgang
mit dem anderen Geschlecht sowie das Wech­
selspiel von Witz und ernsthafter Rede, das die
gesellschaftliche Unterhaltung ausmacht: „So un­
bedeutend diese Gesetze der verfeinerten Gesell­
schaft auch scheinen mögen, vornehmlich wenn
man sie mit den reinmoralischen vergleicht, so ist
doch Alles, was Geselligkeit befördert, wenn es
auch nur in gefallenden Manieren oder Maximen
bestände, ein die Tugend vortheilhaft kleiden­
des Gewand, welches der letzteren auch in ernst­
hafter Rücksicht zu empfehlen ist“ (7:282). Die
wechselseitige Mitteilung nach impliziten Kon­
ventionen der Tischgesellschaft kann insofern
dem spezifischen öffentlichen Vernunftgebrauch
und der „Freiheit der Feder“ (8:304) förderlich
sein.
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2 Kants teleologische Gesellschaftstheorie
Kants allgemeiner Gesellschaftsbegriff muss
hauptsächlich aus seinen kleineren geschichts­
philosophischen Schriften unter Einbezug von
MSR einerseits undAnthropologieundKU anderer­
seits herausgearbeitet werden. Eine eigenständige
Gesellschaftstheorie trägt Kant nicht vor. Seine
Geschichtsphilosophie wird allgemein als eine
→teleologische verstanden. Es bleibt umstritten,
ob diese ihre Absicht in theoretischer oder in prak­
tischer Hinsicht verfolgt. Kants Konzeption des
gesellschaftlichen Fortschritts, die Teil dieser Ge­
schichtsphilosophie bildet, unterliegt derselben
Ambivalenz. Der Grund ist zum Teil in den unter­
schiedlichen Ausgangspositionen der betreffen­
den Schriften zu suchen. Geschichte scheint zum
Beispiel eine überwiegend theoretische Perspekti­
ve zu vertreten – es geht um die gesellschaftliche
Entwicklung der Menschheit im Ganzen ganz ab­
gesehen von der Willensbildung des Einzelnen:
„Einzelne Menschen und selbst ganze Völker den­
ken wenig daran, daß, indem sie, ein jedes nach
seinem Sinne und eine oft wider den andern, ihre
eigene Absicht verfolgen, sie unbemerkt an der
Naturabsicht, die ihnen selbst unbekannt ist, als
an einem Leitfaden fortgehen und an derselben
Beförderung arbeiten, an welcher, selbst wenn
sie ihnen bekannt würde, ihnen doch wenig gele­
gen sein würde“ (8:17). Es ist nicht direkt ersicht­
lich, was unter „Naturabsicht“ (8:17) zu verstehen
ist. Den Erläuterungen des teleologischen Urteils
in KrV nach muss es sich hier um eine von der
menschlichen Vernunft in sie hineingelegte Ab­
sicht handeln. Trotzdem bleibt der Ansatzpunkt
theoretisch: Der Natur wird eine gesellschafts­
entwickelnde Absicht zugesprochen, die als vom
Wollen und Tun einzelner Individuen unabhängig
zu verstehen ist (vgl. 8:310f.). Andernorts heißt
es dagegen, man müsse sich fragen, welche Mit­
tel die Natur bereit stellt, um demMenschen in
seinem Bemühen insbesondere um rechtsmorali­
schen Fortschritt zu helfen: „Aber nun kommt die
Vernunft demverehrten, aber zur Praxis ohnmäch­
tigen allgemeinen, in der Vernunft gegründeten
Willen und zwar gerade durch jene selbstsüchtige
Neigungen zu Hülfe, so daß es nur auf eine gute
Organisation des Staates ankommt (die allerdings
im Vermögen der Menschen ist)“ (8:366). Wäh­
rend der gesellschaftliche Fortschritt einerseits
als eine Funktion der der Natur zugeschriebenen

eigenen Absicht angesehen wird, stellt Kant ande­
rerseits die Natur als Mittel für den menschlich
gewollten Fortschritt dar. Die Frage – Natur oder
Vernunft? – ist mit Hinblick auf Kants teleologi­
sche Gesellschaftstheorie nicht allein deswegen
von Wichtigkeit, weil ihre Beantwortung eine kor­
respondierende Antwort auf die rechtsmoralische
Frage – Moral oder Klugheit? – impliziert: Wer
den gesellschaftlichen Fortschritt als Produkt der
willenlosen Natur versteht, wird zu einer Interpre­
tation der kantischen Rechtsphilosophie als unab­
hängig von seiner Moraltheorie neigen, während
eine Interpretation der Gesellschaftsteleologie in
praktischer Absicht die philosophische Subordi­
nation des Rechtsprinzips unter das →moralische
Gesetz favorisieren wird. Aus Kants Schriften in
ihrem Zusammenhang ergibt sich jedoch, dass
er einen wechselseitigen Einfluss von Natur und
Vernunft annimmt und die Möglichkeit des gesell­
schaftlichen Fortschritts sowohl aus der theoreti­
schen als auch aus der praktischen Perspektive
beleuchtet.
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Gesetz, Gesetze
Gesetze sind Regeln, die mit Bezug auf eine Rei­
he von gleichartigen Vorgängen objektiv bestim­
men, auf welche Weise etwas geschieht: „Nun
heißt aber die Vorstellung einer allgemeinen Be­
dingung, nachwelcher ein gewissesMannigfaltige
(mithin auf einerlei Art) gesetzt werden kann, ei­
ne Regel und, wenn es so gesetzt werden muß,
ein Gesetz“ (KrV A 113). Allgemein definiert Kant
daher Gesetze als „Principien der Nothwendig­
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